
 

Stand: Mai 2023 

 FAKULTÄT FÜR 
 SPRACH-, LITERATUR- UND 
  KULTURWISSENSCHAFTEN 

 
 

Durchführung des Habilitationsverfahrens 
(Habilitationsordnung vom 06. November 2003) 

 
EINLEITUNG DES VERFAHRENS (§ 3 HabilO) 

der Philosophischen Fakultäten 
 

Name, Vorname  

Geburtsdatum/-ort  

Adresse 
 

 

Telefon  

E-Mail-Adresse  

Habilitationsfach  

 
Es werden folgende Unterlagen vorgelegt: 

  Zeugnisse über akademische und staatliche 
Studienabschlussprüfungen 

  Nachweis über einen Doktorgrad  
oder einen von einer ausländischen 
Universität verliehenen gleichwertigen 
akademischen Grad 

  Nachweis der pädagogischen Eignung 
(z. B. Erfahrung in der akademischen Lehre, 
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen) 

  Nachweis der besonderen Befähigung zur 
wissenschaftlichen Arbeit 
(z. B. durch herausragende Qualität der 
Promotion) 

  Lebenslauf 

 

  Verzeichnis der Vorträge und 
Forschungsarbeiten 

  Verzeichnis der wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen 

  amtl. Führungszeugnis 

  Erklärung über frühere oder laufende 
Habilitationsgesuche 

  Erklärung, ob ein akademischer Grad 
entzogen oder ein strafrechtliches 
Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde 

  Erklärung, ob gegen den Bewerber derzeit ein 
Verfahren anhängig ist, das die Entziehung 
eines akad. Grads zur Folge haben könnte

Vorschlag für die Zusammensetzung des Fachmentorats: 
 
 

 

 

 
 
 
 
__________________________________ ________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des:der Habilitierenden 


